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15 VOor kurzem wurde allgemein ansSCHOININCN, sich das Völker-
recht erst seit Beginn der euzeıit herausgebildet habe uch

S der Meinung, daß die Idee solchen, die Beziehungen zwischen
den Staaten regelnden ölkerrechtsordnung erst Beginn des 1’7 Jahr-
hunderts VO  $ dem berühmten Holländer Hugo Gr entwickelt WOI-
den sSe1

Neuere Forschungen lehren unls aber, sowohl das OÖlkerrecht selbst
als uch die Oölkerrechtswissenschatt in  m} rühere Zeiten zurückreicht Ja
WITr können Sasch, der Gedanke des Völkerrechts alt 15t WwWI1e der
Verkehr zwıischen den Staaten ! Seitdem nämlı:ch einen olchen Ver-
kehr g1bt, en WITr auch Staatsverträge un! ebräuche, die ıhn regeln

Das Olkerrecht des Altertums hatte jedoch keine allgemeıne Geltung
Vielmehr hat jeder Kulturkreis CISECNE, besondere Regeln ervorgebracht,
ohne daß zunächst der Gedanke 1 1 e zwischenstaat-
lıchen Kechtsordnung ebendig geworden Ware

Darüber hinaus ber wurde schon Altertum die V oraus-
setzung S4 Tn  C 88l C  F Völkerrechtsordnung erarbeıtet die Idee
der einheitlichen Verbundenheit der Menschheit Dieser Gedanke
kommt VOT em der Philosophie der Stoa Zu USCruC die nıcht
mehr I1 Stadtstaate die höchste menschliche Gemeinschaftft erblickte, SOI-

Da 19808  m} ber diese Gemeinschaftern eltgemeinschaft annahm ?
nıcht als eiNe Gemeinschaft VOo Staaten, sondern als Ee1N«€ Gesellschaf Vo  -}
Weltbürgern angesehen wurde, konnte die Idee des zwischenstaatlıiıchen
ölkerrechts och nıicht Durchbruch gelangen.

Das War erst möglich als CiNeE zweıte V oraussetzung hinzutrat, Nainl-
lich die Einsicht daß sich die Menschheit eine 1elihe1 VO  e V ölkern un
Staaten gliedert, die sıch g als Genossen allgemeinen
Staatengemeinschaft betrachten Eıine solche Au{iffassung hat aber
Altertum keineswegs bestanden Vielmehr führte das weltbürgerliche
ea deraAntike ZUTr Forderung alle Menschen umtfassenden
Weltreiches, das 1an SC  j1eßlich romischen Reiche verwirklıcht sa

Der Gedanke allgemeinen Staatengemeinschaft wıird sovıel WIFr
sehen erstmalıg den Schriften des hl Augustinus angedeutet
ber uch streift diese rage 1U nebenbe1 In Untersuchung der
ntstehungsgründe des römischen Reiches bemerkt nämlich daß eın
ucCcC für die Welt WarTrC, WeNnn „alle Staaten eın aren, einträchtiger
Nachbarschaft sıch erfreuend SÖ daß e1NE große Zahl VO  e} Völkerreichen
gäbe, äahnlich wWI1e der einNne große Zahl VO  e} Familien‘‘ Au S 1=-

Vgl eiwa S Korff Introduction e l’histoire du droit internatıional Recueıiıl
des de ”’Academie de droit internatjional (1923) A und das dort angeführte
Schrifttum.
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nuverbindet somit das griechische €ea. des sich selbst regierenden
Kleinstaates mit der Idee der Weltgemeinschait, indem die Staaten als
Glieder NeTr einheitlichen Weltordnung vorgestellt werden *.

Die geschichtliche Wirklichkei S1iNs jedoch zunächst ga  Candere Wege
Denn ach dem erialle des altrömischen Reiches und den Stürmen der
Völkerwanderung wurde der Weltreichsgedanke VO arl dem Großen
wieder aufgenommen. eıt der Jahrtausendwende aber erfuhr die Reichs-
idee allmählic einen Bedeutungswande da nunmehr der Kaiser nıcht
mehr als Weltherrscher, sondern, wWIie be1 Dante®? bloß als Wahrer un
Hüter der universalen Rechtsordnung angesehen wurde Tatsäc  1C trat
die iNNere Selbständigkeit der einzelnen europäischen Staaten mehr
in die Erscheinung Da ber alle Glieder des christliıch-abendländischen
Kulturkreises arcnhn, 1e er Selbständigkeit der Einzelstaaten
das Bewußtsein der usammengehörigkeit erhalten. Dieses fand seinen
USCTIUuC in der Einsicht daß ihre gegenseıtigen Beziehungen VO  }

einheıitliıchen, der christlichen Sittlichkeit verwurzelten Rechtsordnung
beherrscht sind 6 Damıit ber War Olkerrecht bDereits Keime VOI-

handen
Der Beweıis aiur kann leicht Urc die Feststellung erbracht werden,

daß siıch schon nde des I3 Jahrhunderts die autf den hl Aug u-
St1INUS zurückgehende un VO: hl Thomas VO Aquın® ZUuU e1iie
gebrachte Te VO gerechten Kriege durchgesetzt hatte. Darnach 1St
milıtärischer wang Nur zwischen Staaten zulässig, die selbst keiner
höheren weltlichen Autorität unterstehen, während jedem andern, der seıin
ec be1 i1ıhm übergeordneten Autorität suchen kann, die Selbs
verboten 1St ber uch die Staaten duürten nıcht eliebig ZUu Selbs
greifen, sondern 1Ur dann, W e ihnen der Gegner Unrecht zugefügt
hat Denn die Selbsthilfe 15t Nur Ersatz für nıcht möglichen
Rechtszug Sie 1St er 1Ur gestattet, dem Rechte ZU: iege ZUu VeTI -
helien, ZUu Abwehr : rechtswidrigen Angrifis oder ZUT Durch-
SetzunNg Leistung, die der Gegner Widerspruche ZU. Rechte VeEeT«-

weigert ®.09

Urc die Lehre VO gerechten rieg erweist es sich also, daß bereits
amals eiNne 1elhe1 VO  m} Einzelstaaten vorhanden, gleichzeitig ber unbe-
rıtten WAar, daß ihre Selbständigkeit keine vollständige 1St sondern Urc
e übergeordnete Rechtsordnung begrenzt wird.

Die Lehre VO gerechten rieg wurde annn I4 Jahrhundert VO
B ) auf die R (& 19 !l, die Friedenszeiten gesetzten

Vgl dazu Salın, Civitas Dei (1926) 104; Fuchs, ÄAugustıin un! der antıke
Friedensgedanke (1926)

D De Monarchia.
6  6 Landry, L’idee de chretiente chez les scolastıiques du X IIlle siecle (1929)

Contra Faustum I
8 S 2, 2, Q. 40.
9 Von der dritten Voraussetzung : „‚bellum 1USsStum nämli;ch der „intent10

annn j1er abgesehen werden, da S1€ mehr ethischer als rechtlicher Natur ist.
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zwischenstaatlichen Zwangsakte übertragen, die ebenfalls 1Ur als Reaktion
ein Unrecht des Gegners zugelassen werden

Ist ber einmal anerkannt, daß zwiıischenstaatlicher Zwangsakt 1Ur
als Reaktion e1in rlaubt 1st, annn ist es widerspruchsvoll,

es habe ZWarTr 11n Mittelalterehaupten WIe äufig geschieht —
einNne Lehre VO gerechten rieg, aber och eın Öölkerrecht des Friedens
bestanden. Denn W1SSCNH, Wann eın Staat ein Unrecht 111} Frieden
egangen hat mu z bereits eine Rechtsordnung voraussetzen, die
darüber Vorschriften enthält wWas Friedenszeiten ZUu un un er-
lassen 1st Daß übrigens ein olches ec auch der Staatenpraxis wirk-
Sarn geworden WAaTrT, wiırd Urc den Umstand9 VO hıs
ZUmn 15 ahrhundert wen1gstens 150 Staatsverträge abgeschlossen worden
Sind die die Entscheidung VO  e} zwischenstaatlichen Streitigkeiten
Schiedsrichter übertragen en uch wurden auf TUnNn:! dieser Verträge
zahlreiche Schiedssprüche, regelmäßig VO gemischten Kommiss1ionen,
ber auch VO': aps oder VO Kaiser gefällt

KRıchtig ist jedoch daß damals die Friedenszeiten geltenden rund-
atz! des Öölkerrechts och nıcht klar herausgearbeitet arcm, da das
Völkerrecht och m1t andern Rechtsgebieten vermischt wurde

Die selbständige Erfassung des Öölkerrechts 1St erst VOT 400 Jahren eI-

olg Wır verdanken S1e dem zugleic weisen un gutigen Theologie-
professor Salamanca, Franciscus de e der als erster CEIYENE
Bezeichnung für das Völkerrecht aufgestellt hat ährend nämlıch die
ältere, aus dem römischen Rechte stammende Bezeichnung ‚1U gentium
verschiedene Rechtskreise umtaßte, hat ı1toria daraus den Begriff des

a E  C Rechts (i1us gentes) herausgeschält un
damıiıt eiNne S a 1 e Völkerrechtswissenschaft egründe

1tor1ıia hat aber auch die leitenden Grundsätze der Wissen-
schaft ZUur Darstellung gebrac z  17r finden S1eE $ 1532 gehaltenen
Vorlesung, die den 1te „Relectio de Indis‘‘ ührt, da sıch mi1t der da-
mals vielbesprochenen rage beschäftigt ob Spanien berechtigt SCI, die
Indianerstaaten der nNeu entdeckten Welt ZUuU unterwerfen Während eine
weit verbreiıitete Lehre Führung VO epulv eda die Kroberung

Staaten ohne eiteres Zu rechtfertigen versuchte, hat 1t Ö L1 die-
behaupteten Rechtsanspruch scharten un eingehenden Kritik

Iractatus repressalıarum (1354)
Novacoviıtch Les COMDPTOMIS et les arbıtrages internatıonaux du XIIlIe iu

XVe siecle (1905) Baron Taube 111 Recueıil des de ”’Academie de droit iınter-
natıonal (1926) L, S 345 un (1930) Zy w  S 205 ff

ber Vıtoria vgl insbesondere Nys {l der Vıtoria-Ausgabe der VOo  >3 der Car-
negiestiftung herausgegebenen „Classıcs of International Law'  66 (1917); dort findet
sıch auch ine englische Übersetzung der „Relectio de Indis‘“ ıne französische
Übersetzung bringt Vanderpol 1172 Anhang Werkes 18 doctrine scolastique
du droit de guerre‘“ (19190) Weiter Barcia-Treilles l Recueil des de ”’Academie
de droit internatıonal I (1927) Zg S 1130 James Brown Scott Francisco de
Vitoria and his Law of Natıiıons (1932); uch FEFrh VO der Heydte Hochland X XII
(1931) 274, der „Zeıitschrift für offentliches Recht“ Bd y <88! (1933), Q  A eft



Vierhundert a.  re Völkerrechtswissenschaft

unterzogen un! bei dieser Gelegenheit den Begriff der 11 n e  131

Völkerrechtsgemeinschaft herausgearbeitet.
Er geht €e1 VO  } der schon VO  } Aristoteles begründeten un: VO O-

in a VO quın weiterentwickelten Tre aus, daß der ensch SeEe1INeEeTI

Natur ach ein gesellıiges Wesen ist iese Lehre übertragt 1toria
auf die Beziehung VO Staat Staat Aus der geselligen Natur des Men-
schen iolgert nämlich auch die Staaten, die Ja nıiıchts anderes als
mMensCcC  iıche erbande sınd, ebentalls VO Natur aus aut gegenseılitigen
Verkehr angelegt sind. Ist ber diese Anlage der Natur des Men-
schen als olchen begründet, ann annn siıch die Staatengemeinschaift
nıcht auf die Staaten des christliıch-abendländischen Kulturkreises be-
schränken, sondern MUu. die heidnischen Staaten der LE UECIINN Welt mM1£-
umtassen. Dann gilt ber uch das Völkerrecht nıcht 1Ur innerhalb des
christlichen Kulturkreises. eın räumliı:cher Geltungsbereic ist vielmehr
die Welt

So erweiıtert 1tor1ıa den Begriff der christliıch abendländischen
Staatengemeinschait ZUIN Begriff der allgemeinen Völkerrechtsgemein-
schait Wie weıit el 1ı1torıa seiner eıit vorausgeeilt 1St, sich
daran, daß siıch diese Idee erst der Staatenprax1is unseres ahrhunderts
durchgesetzt hat

Diese Staatengemeinschaft 1St für 1tor1ıa da 111 der geselligen
Natur des Menschen eimha: angelegt 1St, eine e  Ö  ( w C nd - Verbin-
dung, keine Vertragsgemeinschait Ein Neu entstehender Staat wiıird
er ebenso hineingeboren WIE der ensch seinen Staat. uch
annn sıch ZWAalL, WIieC ensch 11 andern Staat, eingliedern,
Loslösung VO der Gemeinschatt u  rhaupt 1st jJjedoch ausgeschlossen.

Ist aber die Staatengemeinschaft der sıittlıchen Natur des Menschen
verankert, ann muß auch die Rechtsordnung dieser Gemeinschafit das
Olkerrecht der Vernuniftnatur des Menschen verwurzelt sein Dieses
ec bezeichnet Ö  O& b n Anschlusse die arıstotelisch-thomistische
Te als at (D ht och anerkennt daß die aus dem Naturrecht
A:eßenden Grundsätze sowohl Urc Verträge zwıschen den Staaten, als
uch Urc Gewohnheitsrecht näher ausgeführt un!: weitergebildet werden
können Das Völkerrecht 1st er ZWar 11 Naturrecht grundgelegt, ent-
faltet sıch ber erst positıiven ec

Von diesen Grundlagen aus werden einzelne c  2 e
e t11 E der Staaten abgeleitet.

Wır beginnen mit dem Grundsatze der Gleichberechtigung der
S taaten, da für die moderne Struktur der Staatengemeinschaft kenn-
zeichnend 1st Diese 1St nämlıch 117 Gegensatze ZUr ber- un! Unterord-
nNnung Lehenssystem auf der rundlage der Gleichordnung aufgebaut
egelmäßıg en die Staaten untereinander gleiche Rechte un
ıchten Immerhin anerkennt L1 daß minder entwickelte V öl-
ker geben kann, die ZUu vollen Selbstregierung och nıcht äahıg sSind ber
auch solche Verbände dürfen ach Vitori nıcht iıntach WwWwIe herrenlose
Gebiete erobert werden Er ill höchstens zugeben, daß er die Vor-
mundschaift Kulturstaates solange geste werden können, bis S
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ZUTr. Selbstverwaltung herangereift sind. Auch damıit hat iıtoria
edanken orWweSSCNOMMEN, der erst 1n der Einrichtung derMandate des
V ölkerbundes teilweise verwirklicht worden ist.

Mit dem Grundrechte der Gleichheit ist  z die Grundpflicht der Staaten
verknüpitit, sich gegenseitig achten und siıch er ingriffe 111 die Ord-
Nuns der Genossen enthalten.

Da -  - ber die Staaten wI1Iie WIr gehört en gesellige Wesen
sind können diese die Selbständigkeit der Staaten schützenden Grundsätze
nıcht hinreichen Es INUuUSsSsSenN vielmehr Z den Persönlichkeitsrechten och
Normen hinzukommen, die die zwıischenstaatlıchen (D OS n

geln er eErganzt "a  U das Grundrecht der Gleichheit und Achtung
Urc das Grundrecht auftf Verkehr und andel Dieser rund-
satz gilt zunächst für den Verkehr VO Regierung Regierung; gilt
ber auch für die Staatsbürger Sie dürfen er weder VO Welthandel
ausgeschlossen werden, och darf ihnen, Vo besondern Gründen abge-
sehen, verboten werden, sich remden Staate nıederzulassen

Zur Sicherung dieses Rechtes auf Handel dient VOTLr em das Hrem-
denrecht!: Denn es i1st klar, daß e1in olcher Verkehr NUr möglıch iSt,
wenn eın Staatsbürger, der sich 1111 uslande befindet, als Kechtssubjekt
anerkannt un: seceinen Rechten geschützt wırd Gleichwohl spielt das
Fremdenrecht 117 System des Vıitoria keine große Rolle, da nıcht

zwischen usländern und Inländern unterscheidet Küuür ihn isSt
nämlıch jeder Staat ach Völkerrecht verpflichtet, en Menschen, die
sıch auf sSeinNnNemM Gebiete aufhalten, bestimmte Grundrechte gewähren
Ein Staat annn er vöolkerrechtlich nıcht NLl annn Verantwortung
SCZOBEN werden, wenn die Rechte der Ausländer verletzt sondern uch
W  1 das eCc auft eben, persönliche Preiheit un! Glaubenst£reiheit
der eEISECNEN Bürger mi ßachtet In olchen dürfen demnach die
andern Staaten einschreiten und den Staat ZULC Achtung der Menschen:-
rechte anhalten. Wiır finden 1er die Wcurzel des och heute umstrıttenen
Interventionsrechts -  1US Gründen der Humanıiıtät (intervention d’huma-
nite)!*

i1torıa ommt 1Iso WENISECI auf den Schutz des Fremden als sol-
chen, als auf den Schutz des Menschen überhaupt g er kennt uch
die Geißel uUNSeTer JTage, die Staatenlosigkeit, nıcht ach ihm wird INa  $
nämlıch Staatsbürger des Geburtsortes, wenn keine andere Staatsange-
hörigkeit gegeben 1sSt da ach dem Naturrecht jeder ensch S Staate
zugehören mu

Einen Mittelwert 117n Dienste des Grundrechts auf Verkehr
bildet die M C fn  J r 1 1Iso das Verbot andere VO der Benützung
der en See auszuschließen EKEs verdient hervorgehoben werden, daß

Vgl dazu „Regles internationales COnNcernant le traıtement des etrangers
1n Recueıl des OU: de ”’Academie de droit internatjional (1931), S S 327

Darüber VOT em Mandelstam, La protection internationale des droits de
l’homme, i Recueil des de Ll Academie de droit international, 38 (1931),
4, 1209 f£., un! das dort sorgtältig zusammengestellte Schrifttum.
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V it r1 diesen Grundsatz C1iNer eıit verteidigt hat, als die Interessen
sSsCcC1iNeESs V aterlandes geradezu auf das Gegenteil, nämlıch aut die Teilung
der en See wen1ige große seefahrende Nationen, gerichtet ICIl.

i1itoriıa War also nicht NUr Grundplane, sondern uch der urch-
führung seines Gedankengebäudes VO den Tagesstromungen völlıg
berührt Nur auf das große Ganze WaTr sein 1C eingestellt.
er rückt er den Begriff des Allgemeinwohles der ensch-

eıit onum COMIMNMINUNECG omnium) 11} den Mittelpunkt Er besagt, daß die
Staaten ihre Sonderinteressen 1Ur NSOW verfolgen dürien, als dadurch
die menschliche Gemeinschaft keinen Schaden leidet Damıit überträgt
iıtorıa den Il Systeme des Thomismus herausgearbeiteten Grundsatz
des staatlıchen Gemeinwohles auf die Völkerrechtsgemeinschaft wodurch
die Gliedstellung der Eınzelstaaten eutlic unterstrichen wird.

Be1 dieser achlage ist es auf den ersten 1iC erstaunlich, daß V ı Ö r1

der Schiedsgerichtsbarkeit Beachtung chenkt war sagt
Stelle, daß be1 Streitigkeiten zwischen christlichen Fürsten der aps

den Streit sich ziehen und bindend entscheiden annn jedoch fügt
gleich hinzu, 1€Ss keineswegs regelmäßıg rfolgt Da ber uch keine
andern Schlichtungsorgane vorgesehen werden, können die Staaten ıhr
ec grundsätzliıch 1Ur Wege der Selbs durchsetzen Dieser
Standpunkt erscheint ul merkwürdiger, als 11 den Jahrhunderten VOL

itoria WI1e WITr gesehen en die Schiedsgerichtsbarkeıit keine
bedeutende gespielt hatte Er rklärt sich aber daraus, daß SECIT der
Herausbildung der + K  europaısc  hen Großmächte die Schiedsgerichtsbarkeit
beinahe 1ıin Vergessenheıit geraten WAarT, e erst wiıeder 1 vorisech Jahrhun-
ert AUS dem Dornröschenschlaft erweckt werden.

Immerhin hat 1tor1i1a die Te VO  $ der Selbs weitergebildet
un verfeinert Er verlangt nämlıch daß dieses ittel erst ergrifien
werde, wenn eine gütliche Erledigung nıcht möglıch un das Unrecht des
Gegners außer Zweifel geste 1St Es genugt er keineswegs, daß der
Landesfürst den rieg für gerecht hält Er ist vielmehr verpflichtet
nächst die Gründe des Gegners ZzZu ertorschen un sıch M1t ıhm alil-

derzusetzen, wenn auf Verhandlungen eingeht. äßt er sich nıcht
darauf ein oder bleiben erfolglos, dann hat der Landesfürst den Rat
derer einzuholen, die gl der Führung des Staates mitzuwirken berufen
sSıiınd Er hat Iso mit der orgfalt e1ines gewissenhaiften, unparte1ıuschen
Riıchters klarzustellen, ob die VO Völkerrecht vorgeschriebenen V oraus-
setzungen der Selbs gegeben Sind O daß es sich be1 ıhr WI1IC be1i der
Vollstreckung C1iN€ES Urteils 11Ur un die Durchsetzung teststehenden
Rechtsanspruches handeln dart Es braucht nıcht betont werden, weiche
schwere, beinahe übermenschliche Auifgabe amıt den Staaten geste
wird. es raäng er dazu, ıhnen diese Last abzunehmen und
überstaatliıchen Instanz übertragen. Aut diese hat jedoch erst der große
Nachfolger des Franciscus J  S hingewiesen

De bello, sect C“  C  5 n 5 „Impossibile est naturae 1n disordine reliı-
uI1SSe humanas OINNES lıtes inter PrCINC1D€ES IMn et respublicas 1151

per bellum termınarı debeant De egibus Deo legislatore 1 2y CapD X1X Ö  N


